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Beschluss vom 12. Juni 1995 

betreffend Einsatz ausseramtlicher Konkursverwalter 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir beziehen uns auf das in Kopie beiliegende Bundesgerichtsurteil und erlassen 
hiermit die Weisung, in summarischen Konkursverfahren ab sofort keine ausser-
amtlichen Verwalter mehr einzusetzen. 
Über das u.E. gebotene weitere Vorgehen in Verfahren, die bereits bei ausseramt-
lichen Verwaltern hängig sind, werden Sie später orientiert. Unternehmen Sie 
diesbezüglich bitte vorläufig noch nichts. 

Dieser Beschluss ist schriftlich zu eröffnen an: 
- alle Konkursämter des Kantons Solothurn 
- das Finanz-Departement 

 

Im Namen der Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs 

Der Präsident Der Gerichtsschreiber 

 Schaad 
 

Aufsichtsbehörde für  
Schuldbetreibung und Konkurs 
 
 
 


